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Antwort des Herausgebers.

In Betreff des von mir untcr'm 7ten dies verlangte«
weitem Aufschlusses über einen Artikel in der letzten Num-
mer des Monatsblattes muß ich Sie auf das "Handbuch
des schweizerischen Staats-Rechts, herausgegeben vom Herrn
Staatsrath Usteri, 2te, vermehrte Auflage, Aarau 1821.«
verweisen, wo die — von Trogen den 28. Brachmonat 4814
aus datirte Verfassung von Appenzell-Außerrhoden, — ich

glaube auf der 336sten und 337sien Seite abgedruckt steht.

Dort finden Sie, daß die Nicht-Uebereinstimmung der wirk-
lichen mit der eingereichten Verfassung allerdings in sehr we-

sentlichen Punkrcn besteht, indem die letztere das Recht, an-

ßerordcntliche Landgemeinden zu veranstalten, ganz gegen den

2ten Artikel im Landbuch ausschließend dem großen Rath über-

trägt, so wie denn auch das genau damit zusammenhängende

Recht der Kirchhören, sich nach Belieben zu versammeln, erst

noch von der Erlaubniß eines der 4 Standeshäupter abhän-

gig gemacht wird. Das letztere scheint jedoch vom Jahr 1762

an, da die Geistlichkeit bei Anlaß der Absetzung eines ihrer
Mitglieder sich bei der Obrigkeit beschwerte, und diese dann
in so weit nachgab, als in Zukunft sich ohne Bewilligung ei-

nes Standeshanpts keine Kirchhöre mehr versammeln dürfe,
wirklich geübt worden zu sein.

Da ich übrigens dxr Ueberzeugung lebe, daß ein uraltes
Unrecht kein Recht begründe, und das Landbuch von einer
solchen Beschränkung der Kirchhören so wenig als der Lands-

gemeinden etwas weiß, so gehört nach meiner Ansicht, auch

dieser Artikel allerdings zu den unwahren und falschen, die,
wie gesagt, berichtigt werden sollten. Warum dieses bis jetzt

unterblieb, weiß ich nicht, wohl aber weiß ich, und die

neuesten Ereignisse bestätigen es, daß jedes, auf Ehre und

Wohl des Vaterlandes Bezug habende Begehren, komme es

von welcher Seite und aus welchem Munde es wolle, bei

unserer Obrigkeit eine gute Aufnahme findet, und wo immer
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möglich in Ausführung gebracht wird. Hierauf sich stützend

und im Gefühl der dem Vaterlande schuldigen Pflicht, wird —
wie man mich versicherte an dem im Brachmonat abzu-

haltenden Jnstruktions-Rath, ein oder mehrere Mitglieder dessel--

ben die Motion machen, daß der diesjährige Gesandte an
die Tagsatzung beauftragt werden möchte, die angeführte,
im Eidgenöß. Archiv liegende Verfassungs-Urkundc auszufor-

dern, damit dieselbe in die gehörige Ordnung gestellt wer-

den könne.

Ueber Ucbcrvölkermlg, Armentaren, VcrsorgungS--

Anstalten, Wohlleben, Wohlstand, Heirathen
und Gewerbsfleiß.

(Beschluß.)

Es soll jeder Landmann frei sein, d. h. er kann frei zu

jedem Gebrauche über seine geistigen und körperlichen Kräfte
verfügen, insofern er die Rechte Anderer nicht kränkt. Nun
ist kein Eigenthum ohne ein Recht auf seinen Gebrauch zu

rechtlichen Zwecken denkbar, es gibt kein Eigenthum, ohne

ein ausschließliches Recht für seinen Gebrauch, ist es

denn nicht ein Eingriff in die Fundamental - Gesetze jeder

Gesellschaft, wenn Einige sich Genüssen hingeben, deren Folgen
aus dem Eigenthum der klebrigen bestricken werden sollen?

Wer seine Freuden nicht bezahlen kann, der genieße nicht
auf Kosten anderer Leute. Der Staat hat reine Verpflichtung
auf seine Rechnung für die Befriedigung thierischer Triebe

zu sorgen, die sich der Herrschaft der Vernunft und der Gesetze

entziehen.

Vielfältig wird aus der Organisation der Armen — die

bekanntlich weder ätherischer noch massiver als die aller
Adamitcn ist — der Grund bcrgclcitct, daß sie eben so gut
für den heiligen Ehestand als die Vcrmöglichcrn geschaffen


	Antwort des Herausgebers

